
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 9 Aktenzeichen: BK9-18/8170-1109-NÜ18 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 26 Abs. 3-5 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG, 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 ARegV sowie § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 

ARegV u. a. 

wegen Abänderung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Dr. Christian Schütte, 

die Beisitzerin Dr. Ulrike Schimmel, 

und den Beisitzer Stefan Tappe 

gegenüber der Syna GmbH, Ludwigshafener Str. 4, 65929 Frankfurt, vertreten durch 

die Geschäftsführung 

- abgebender Netzbetreiber -

und gegenüber der Heilbronner Versorgungs GmbH, Weipertstr. 41, 74076 Heil-

. bronn, vertreten durch die Geschäftsführung 

- aufnehmender Netzbetreiber -



am 24.04.2023 beschlossen: 

1. Der auf den zum 01.01.2018 vom abgebenden Netzbetreiber an den aufneh-

menden Netzbetreiber übergehenden Netzteil entfallende Anteil an den Erlös­

obergrenzen des abgebenden Netzbetreibers für den verbleibenden Zeitraum 

der dritten Regulierungsperiode wird gemäß der Anlage 1 dieses Beschlusses 

festgelegt. 

2. Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des abgebenden Netzbetreibers wer-

den um den in Ziff. 1 festgelegten Anteil vermindert. 

3. Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des aufnehmenden Netzbetreibers 

werden um den in Ziff. 1 festgelegten Anteil erhöht. 

4. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Beschlusskammer hat von Amts wegen ein Verfahren zur Abänderung der Er-

lösobergrenzen nach § 26 Abs. 3-5 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 ARegV sowie § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV 

u. a. eingeleitet. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet die beteiligten Netzbetreiber ihren 

Sitz haben, wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens 

informiert. 

Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des abgebenden Netzbetreibers wurden mit 

Beschluss vom 26.06.2019, unter dem Aktenzeichen BK9-16/8170, festgelegt. 

Etwaige Anpassungen der Erlösobergrenzen aufgrund einer Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV, wege·n 

Änderungen von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen gemäß§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 
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ARegV oder von volatilen Kostenanteilen gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 ARegV 

wurden nicht berücksichtigt. 

Der abgebende Netzbetreiber übergibt die Netzgebiete der Gemeinden Flein und 

Talheim zum 01.01.2018 an den aufnehmenden Netzbetreiber. 

Der abgebende Netzbetreiber hat der Beschlusskammer eine Auflistung des überge-

henden Sachanlagevermögens (s. Anlage 6) sowie der Baukostenzuschüsse über­

mittelt. Ein übereinstimmender Antrag beider beteiligten Netzbetreiber auf Festle-

gung des auf den übergehenden Netzteil entfallenden Anteils der Erlösobergrenzen 

des abgebenden Netzbetreibers ist bei der Bundesnetzagentur nicht eingegangen. 

Die Beschlusskammer hat dem abgebenden Netzbetreiber unter anderem mit 

Schreiben vom 11 .01.2023 Gelegenheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu 

der beabsichtigten Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der abgebende 

Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 30.01.2023 Stellung genommen. Darin stimmt 

er dem Beschlussentwurf ohne weitere Anmerkungen zu. 

Die Beschlusskammer hat dem aufnehmenden Netzbetreiber unter anderem mit 

Schreiben vom 22.02.2023 Gelegenheit gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu 

der beabsichtigten Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der aufnehmen-

de Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 13.03.2023 Stellung genommen. Darin 

wünscht er auch die Aufnahme des Anlagevermögens ab 2016 bis zum eigentlichen 

Netzübergang 01.01.2018. Weiter weißt er daraufhin, dass die Anfangsbestände für 

Grundstücke in Höhe von-€ zu berücksichtigen seien. 

Die zuständige Landesregulierungsbehörde hat mit Schreiben vom 11 .01.2023 gern. 

§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 

A. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hinter-
grund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-
718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen 

Rechts in Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfahren 

Anwendung finden und von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil 

vom 02.09.2021, C-718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als 

,,normative Regulierung" werden im Allgemeinen solche Regeln des nationalen Ge-

setz- und Verordnungsgebers (z.B. in StromNEV, GasNEV und ARegV) bezeichnet, 

die konkrete methodische und materielle Vorgaben für die Regulierung durch die 

Bundesnetzagentur enthalten. Pie Pflicht zur Anwendung dieser nationalen Vorga-

ben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch angesichts der Entscheidung des Eu-

ropäischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber außer 

Kraft gesetzt oder neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof bereits ent-

schieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 60 ff., siehe auch OLG 

Düsseldorf vom 11.02.2021 , Vl-5 Kart 10/19 M , S. 10 ff. , OLG Düsseldorf vom 

28.04.2021, Vl-3 Kart 798/19 M , S. 72 ff., OLG Schleswig vom 11.01.2021 , 53 Kart 

1/18, S. 27ff.). 

(1) Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, 

dass die normative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungs-

behörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland 

vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung der 

Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an 

und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, 

der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen ha-

be. 
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(2) Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen 

hinausgehend einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normati-

ven Regulierung gegen EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage 

geäußert, ob die normative Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale 

Gesetz- und Verordnungsgeber den festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwend-

bar ist. Der EuGH hat sich insbesondere auch nicht explizit zu der Frage geäußert, 

ob die Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit unmittelbar 

anwendbar sind. 

(3) Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach 

den Grundsätzen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der 

Verstoß einer nationalen Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, 

Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze 

des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts vor nationalem Recht zu beachten. 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normativen 

Regulierung aus. Der Europäische Gerichtshof sieht zwar sowohl in der an die Bun-

desregierung gern. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zuständigkeiten, als auch in 

den bindenden Vorgaben der normativen Regulierung eine mit den oben genannten 

Richtlinien unvereinbare Beschränkung der ausschließlichen Zuständigkeit der natio-

nalen Regulierungsbehörde (EuGH a.a.O., Rz. 101 f., 115 f.). Eine Umdeutung der 

nationalen Vorgaben in nicht bindende Programmsätze, die die ausschließliche Zu-

ständigkeit der Regulierungsbehörde nicht beeinträchtigen, kommt angesichts des 

eindeutigen Wortlauts, der Systematik und des Regelungszwecks der Vorschriften 

der normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht (Verbot der contra legem-

Auslegung, BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 66 ff.). 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, 

die Vorschriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwen-

dungsvorrang besagt, dass eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar gel-

tenden Regelung des Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behörden und 

Gerichten nicht angewendet werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 

40; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 69 f.). 

Dieser Grundsatz gilt jedoch nur, soweit unmittelbar anwendbares Unionsrecht be-
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troffen ist (EuGH, Urteil vom. 24.06.2019, C-573/17, Rn. 62). Die normative Regulie-

rung verstößt nicht gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht. Die hier maßgebli-

chen Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit der nationalen 

Regulierungsbehörde, mit denen die Vorgaben der normativen Regulierung unver-

einbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar. 

(4) Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, 

müssen spezifische Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71 . 

EL August 2020, Art. 288 Rn. 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmit-

telbaren Anwendbarkeit einer nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtli-

nienbestimmung nach Ablauf der Umsetzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinrei-

chend genau und inhaltlich unbedingt ist. Zudem können die Bestimmungen einer 

Richtlinie grundsätzlich nur Rechte, aber keine Pflichten eines Einzelnen begründen 

(sog. Belastungsverbot). Insofern kommt auch eine objektive unmittelbare Wirkung 

vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

(a) Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhalt-

lich unbedingt, wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung ge-

knüpft ist und zu ihrer Durchführung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maß-

nahmen der Unionsorgane oder der Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienbestim-

mungen über die ausschließliche Zuständigkeit sind nicht als inhaltlich unbedingt 

anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im 

nationalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung 

als auch die für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bundes-

netzagentur hat nach nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vorga-

ben der normativen Regulierung anzuwenden und ggf. unter Rückgriff auf § 29 

EnWG je nach Festlegungsermächtigung weiter auszugestalten und zu konkretisie-

ren. Sie hat aber mangels entsprechender Aufgabenzuweisung durch den Gesetz-

geber nicht die übergeordnete, allgemeine und uneingeschränkte Befugnis, die ihr 

nach den Richtlinien vorbehaltenen Aufgaben vollumfänglich und selbständig auszu-

üben (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 105) beispielsweise also die Methoden oder Bedingun-

gen für den Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen oder zu genehmi-
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gen (vgl. nur § 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden mitglied-

staatlichen Aufgabenzuweisung bedarf, entspricht im Übrigen auch dem europäi-

schen Leitbild, wonach die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Regulierungsbehör­

den mit spezifischen Zuständigkeiten verpflichtet sind (vgl. Erwägungsgrund 33 der 

Richtlinie 2009/72/EG bzw. Erwägungsgrund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die Mit-

gliedstaaten verfügen bei der Organisation und Strukturierung der Regulierungsbe-

hörde zwar über eine Autonomie, haben diese aber unter vollständiger Beachtung 

der in den Richtlinien festgelegten Ziele und Pflichten auszuüben und insoweit si-

cherzustellen, dass die Regulierungsbehörde bei der Ausübung der ihr vorbehalte-

nen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen autonom treffen kann (vgl. EuGH, a.a.O., 

Rz. 119). Dieser Befund wird auch durch das in der Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs mündende Vertragsverletzungsverfahren bestätigt: Gegenstand der 

Rüge durch die Europäische Kommission war nicht die fehlerhafte Ausübung einer 

nach nationalem Recht bereits ordnungsgemäß zugewiesenen ausschließlichen Zu-

ständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, sondern der Umstand, dass eine 

den Richtlinien entsprechende umfassende Aufgabenzuweisung an die nationale 

Regulierungsbehörde im nationalen Recht bislang nicht erfolgt ist (vgl. EuGH a.a.O., 

Rz. 88). Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzuweisung vor (EuGH, a.a.O., 

Rz. 130); diese kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert werden, der dann 

die noch möglichen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten vorsehen kann (EuGH 

a.a.O., Rz. 126, 127). 

(b) Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzel-

ner verbunden, sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver 

Rechte keine Voraussetzung für eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorlie-

gend wegen des Verstoßes gegen objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch feh-

, len würde), allerdings gilt das Belastungsverbot. Wenn der Bundesnetzagentur aus 

einer unmittelbaren Anwendung der Richtlinie weitergehende oder jedenfalls anders 

ausgestaltete Kompetenzen zukämen, könnte sich dies je nach Einzelfall zugunsten, 

aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter auswirken. Daraus wiederum könnten 

sich Belastungen ergeben, die nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nur durch 

das europäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen begründet werden kön­

nen, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, 

Rn. 73). 
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Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als 

Ermächtigungsgrundlage ergeben. Dies wäre europarechtlich unzulässig. Sofern die 

Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich unbe-

dingt anzusehen wären, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als Er-

mächtigungsgrundlage auch für belastende Regulierungsentscheidungen herange-

zogen werden. Anders als in den vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fäl-

len, in denen er eine unmittelbare Belastung durch Richtlinienrecht verneinte, weil die 

Selastung erst durch ein Verwaltungsverfahren auf Basis nationalen Rechts eintrat, 

würden vorliegend die Richtlinienbestimmungen als solche unmittelbar gegenüber 

den Betroffenen herangezogen werden und als materiell-rechtliche Befugnisnormen 

für belastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsentscheidungen fungieren. 

Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier einschlägige Judikatur, in der der EuGH 

es für europarechtskonform eingestuft hätte, dass eine Richtlinienbestimmung als 

eigenständige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in Rechte des Einzelnen heran-

gezogen werden darf. 

(c) Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestim-

mungen bezogen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der 

Europäische Gerichtshof hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbe-

stimmungen anerkannt, aus denen sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten 

ergeben. Konkret ging es beispielsweise um die nicht rechtzeitig in nationales Recht 

umgesetzte Pflicht der zuständigen Behörde zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für die Errichtung eines 

Wärmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 11 .08.1995, C-431 /92 - Wärmekraftwerk Groß-

krotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche 

Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben, von 

dieser Zuständigkeit auch Gebrauch -zu machen, um den Zielsetzungen der Richtli-

nien hinreichend Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wärmekraft-

werks Großkrotzenburg ist diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht inhaltlich un-

bedingt. Im vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fall konnte die zuständige 

Behörde der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Wei-

teres nachkommen, weil diese als unselbstständiger Bestandteil des nach nationa-

lem Recht vorgesehenen und ihr bereits zugewiesenen Genehmigungsverfahrens 
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durchzuführen war. Demgegenüber kann die Bundesnetzagentur die ihr nach den 

Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschließliche Zuständigkeit erst ausüben, 

wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht eingeräumt werden (sie-

he oben). 

(5) Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar 

anwendbar sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Grün­

de dafür, die Vorgaben . der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur An-

wendung zu bringen. Die Nichtanwendung der normativen Regulierung in der Über-

gangszeit würde zu einem Zustand führen, der mit den Zielsetzungen der genannten 

Richtlinien erst recht unvereinbar wäre (so auch BGH, Beschluss vom 08.10.2019, 

EnVR 58/18, Rn. 76). 

Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Fest-

legung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit aus-

reichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. 

Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 

2019/944. Diesem Gebot der ex ante-Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig 

zu einem großen Teil über die Vorgaben der normativen Regulierung Rechnung ge-

tragen. Die normative Regulierung strukturiert die Methoden für die Berechnung der 

Tarife vor und legte~ ante die wesentlichen Bedingungen für den Netzanschluss und 

den Netzzugang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten für Netzbetreiber 

und andere Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den Richtlinien gefor-

derten transparenten und vorhersehbaren, verlässlichen Regulierungsrahmen. Be-

stehende Festlegungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, die sie im 

Rahmen ihrer bisherigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen zwar ebenfalls zu der 

erforderlichen ex ante-Regulierung bei, dies jedoch m,Jr in Teilbereichen und in Er-
gänzung der normativen Regulierung und damit nicht in dem von der Richtlinie ge-

forderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde da-

her zu beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen Rechts-
unsicherheiten für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den genannten 

Richtlinienvorgaben und den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts schwerlich 

vereinbar. Beispielsweise dürfte eine derart unklare Rechtslage im Übergangszeit-
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raum kaum Investitionsanreize setzen und Unsicherheiten für die unternehmerische 

Tätigkeit der regulierten Unternehmen und auch der sonstigen Marktteilnehmer aus-

lösen. Für den Übergangszeitraum ist es daher sinnvoll und angebracht, stabile und 

berechenbare Verhältnisse zu gewährleisten. 

B. Rechtmäßigkeit der Entscheidung unter Anwendung des nationalen 
Rechts 

Die Abänderung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der beteiligten Netzbetrei-

ber erfolgt auf Grundlage des § 26 Abs. 3-5 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und § 4 ARegV sowie § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 

ARegV u. a. 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungs-

behörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 

EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Bei einem teilweisen Übergang eines Gasversorgungsnetzes auf einen anderen 

Netzbetreiber ist der Anteil der Erlösobergrenzen für den übergehenden Netzteil 

gern. § 26 Abs. 2 bzw. Abs. 3 ARegV festzulegen. Die nach§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV 

ursprünglich festgelegten Erlösobergrenzen des abgebenden Netzbetreibers sind um 

den entsprechend festgelegten Anteil der Erlösobergrenzen zu vermindern. Die nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ursprünglich festgelegten Erlösobergrenzen des aufneh-

menden Netzbetreibers sind um den entsprechend festgelegten Anteil zu erhöhen . 
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3. Bestimmung des übergehenden Anteils der kalenderjährlichen Erlösober-
grenzen 

Erfolgt innerhalb von sechs Monaten nach Aufnahme des Netzbetriebs kein überein-

stimmender Antrag der beiden Netzbetreiber über den Anteil der Erlösobergrenzen 

für den übergehenden Netzteil, errechnet sich dieser nach § 26 Abs. 3 S. 1 und 3 

AR~gV aus den Kapitalkosten des übergehenden Netzteils zuzüglich eines Pau-

schalbetrags für die übrigen Kosten. Die Kapitalkosten bestimmen sich gern. § 26 

Abs. 4 S. 2 ARegV anhand der zu übertragenden Verteilungsanlagen, wobei der Ka-

pitalkostenabzug nach § 6 Abs. 3 ARegV für das betreffende Jahr der Regulierung·s-

periode zu berücksichtigen ist. Der Pauschalbetrag für die übrigen Kosten berechnet 

sich gern. § 26 Abs. 5 i.V.m. § 34 Abs. 10 S. 4 ARegV aus der Multiplikation des 

Verhältnisses der für den übergehenden Netzteil ermittelten Kapitalkosten zu den 

gesamten Kapitalkosten des Netzbetreibers im Basisjahr mit der ursprünglich festge-

legten Erlösobergrenze des jeweiligen Kalenderjahres abzüglich der darin enthalte-

nen Kapitalkosten, der vermiedenen Netzentgelte und der vorgelagerten Netzkosten. 

Dabei gilt nach Anlage 4 der ARegV i.V.m. § 34 Abs. 10 S. 4 ARegV folgende Be-

rechnungsformel: 

EOtJN,t= ::ON· (EOab,t - vermNEt - vorgNKr) 

EOON,t = Anteil der Erlösobergrenze des übergehenden Netzteils für das jeweilige Jahr der Regulie-

rungsperiode 

K K ON = Kapitalkosten der übergehenden Verteilungsanlagen im jeweiligen Jahr der Regulierungspe-

riode 

K K = Kapitalkosten des Gesamtnetzes des abgebenden Netzbetreibers im jeweiligen Jahr der Re-

gulierungsperiode 

EOab,t = Ursprünglich festgelegte Erlösobergrenze des abgebenden Netzbetreibers im jeweiligen 

Jahr der Regulierungsperiode 

vermNEt = Die in der für das jeweilige Jahr der Regulierungsperiode ursprünglich festgelegten Er-

lösobergrenze des abgebenden Netzbetreibers enthaltenen vermiedenen Netzentgelte 

vorgNKr = Die in der für das jeweilige Jahr der Regulierungsperiode ursprünglich festgelegten Erlös-

obergrenze des abgebenden Netzbetreibers enthaltenen vorgelagerten Netzkosten 
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3.1 Ermittlung des Kapitalkostenfaktors 

Der Kapitalkostenfaktor bildet sich !3US dem Verhältnis der Kapitalkosten nach § 26 

Abs. 4 ARegV und den Kapitalkosten des abgebenden Netzbetreibers nach § 26 

Abs. 5 ARegV. Die Kapitalkosten der Faktoren basieren auf dem im ursprünglichen 

Erlösobergrenzenbeschluss des abgebenden Netzbetreibers beschiedenen Bestand 

betriebsnotwendiger Anlagengüter des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 und 2 

ARegV des übergehenden Netzteiles beziehungsweise des Gesamtnetzes im jewei-

ligen Jahr der Regulierungsperiode. 

Aus den ermittelten Einzelwerten wird gemäß § 26 Abs. 4 ARegV die Summe der 

Kapitalkosten des übergehenden Netzteils ermittelt. Die Einzelwerte für die „Quote 

des übrigen Vermögens und des Abzugskapitals beim .Netzteilübergang" berechnet 

die Beschlusskammer analog des Vorgehens zum Kapitalkostenabschlag gemäß§ 6 

Abs. 3 ARegV i.V.m. Anlage 2a ARegV. Die Summe der Kapitalkosten des überge­

henden Netzteils wird zu der Summe der Kapitalkosten des abgebenden Netzbetrei-

bers gemäß § 26 Abs. 5 ARegV ins Verhältnis gesetzt. 

Der Kapitalkostenanteil ist in der Anlage 7 dargestellt. 

• Ermittlung der Kapitalkosten für den übergehenden Netzteil 

Für diese Berechnung ermittelt die Beschlusskammer zunächst die Kapitalkosten für 

den übergehenden Netzteil (für den Zähler qes Kapitalkostenfaktors). Die Daten-

grundlage für diese Berechnung bilden die Angaben der Netzbetreiber zum überge­

henden Sachanlagevermögen, sowie der Erlösobergrenzen-Beschluss (BK9-

16/8170) und die zugrunde liegende Ermittlung des Ausgangsniveaus des abgeben-

den Netzbetreibers. Nachträgliche Änderungen wie Netzübergänge oder Anpassun-

gen der Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 3 ARegV bleiben unberücksichtigt. Diese 

Methodik entspricht dem Wortlaut des § 26 Abs. 4 ARegV, der für die Berechnung 

der Kapitalkosten explizit etwaige Anpassungen der Erlösobergrenze nach § 4 Ab-

satz 3 und 4 unberücksichtigt lässt, und des Abs. 5 der Regelung, der auf die ur-

sprünglich festgelegten Kapitalkosten des abgebenden Netzbetreibers abstellt. 

Die Kapitalkosten für den übergehenden Netzteil sind nach § 26 Abs. 4 ARegV aus 

den §§ 6 bis 8 der GasNEV in Verbindung mit § 6 Abs. 3 ARegV zu berechnen. Die 

§§ 6 bis 8 der GasNEV beinhalten 
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• die kalkulatorischen Abschreibungen (§ 6 GasNEV), 

• die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung (§ 7 GasNEV) und 

• die kalkulatorische Gewerbesteuer(§ 8 GasNEV). 

§ 6 Abs. 3 ARegV regelt in Satz 1 den Kapitalkostenabzug, in Satz 2 werden die Ka-

pitalkosten für den Abzug nach Satz 1 wie folgt definiert: ,,Kapitalkosten im Sinne des 

Kapitalkostenabzugs nach Satz 1 sind die Summe der kalkulatorischen Abschrei-

bungen, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, der kalkulatorischen Gewerbe-

steuer und des Aufwandes für Fremdkapitalzinsen." Durch den Verweis auf § 6 

Abs. 2 ARegV wird auch der Aufwand für Fremdkapitalzinsen unter die Definition der 

Kapitalkosten gefasst. So wird sichergestellt, dass die gleichen Summenbestandteile 

in Zähler und Nenner des Kapitalkostenfaktor$ enthalten sind und der Faktor das 

Verhältnis des übergehenden Netzteils zum Gesamtnetz fehlerfrei abbildet. 

§ 26 Abs. 5 ARegV definiert für die Berechnung der Kapitalkosten des abgebenden 

Netzbetreibers (für den Nenner des Quotienten/Kapitalkostenfaktors) die Kapitalkos-

ten als „Kapitalkosten nach§ 6 Abs. 3 ARegV". 

Es ist jedoch nicht möglich, einzelnen übergehenden Anlagegütern die entsprechen-

den „Darlehen, Zinsaufwendungen oder Pensionsverpflichtungen" / ,,Bilanzpositionen 

auf der Aktiv- und auf der Passivseite" konkret zuzuordnen. Über den Verweis auf 

§ 6 Abs. 3 ARegV werden die Kapitalkosten des übergehenden Netzteils daher an-

hand der Verteilungsanlagen pauschal nach dem Vorgehen zum Kapitalkostenabzug 

gemäß Anlage 2a (zu§ 6) ARegV bestimmt. Lediglich die kalkulatorischen Restwerte 

des übergehenden Sachanlagevermögens sowie der Baukostenzuschüsse und 

Netzanschlusskostenbeiträge werden tatsächlich ermittelt 

Der grundsätzlichen Funktionsweise des Kapitalkostenabzugs folgend werden die 

Kapitalkosten einzelner Vermögensgegenstände - der kalkulatorischen Restwerte 

des übergehenden Netzteils - direkt ermittelt. Der Wert dieser Anlagengüter wird so-

dann auf die übrigen Bilanzpositionen übertragen. So regelt Anlage 2a Abs. 4 Nr. 2 

(zu § 6), dass die Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß den Vorgaben der 

GasNEV direkt ermittelt werden. Das übrige Vermögen wird gemäß Anlage 2a Abs. 4 

Nr. 3 lediglich pauschal und proportional zu den Restwerten des Sachanlagevermö­

gens fortgeschrieben. Die Verordnung unterteilt an dieser Stelle das gesamte Ver-
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mögen des Netzbetreibers in Sachanlagevermögen und in übrige Vermögensgegen­

stände. Das Sachanlagevermögen wird direkt fortgeschrieben. Die übrigen Vermö­

gensgegenstände - insbesondere das Umlaufvermögen - werden lediglich pauschal 

berücksichtigt. Auf diesem Wege wird eine gesonderte Netzteilbilanz ermittelt. 

Auf dieser Grundlage werden sodann die kalkulatorischen Abschreibungen, kalkula-

torische Eigenkapitalverzinsung, die kalkulatorische Gewerbesteuer und der Auf-

wand für Fremdkapitalzinsen des übergehenden Netzteils ermittelt 

Im Pachtmodell ist bei der Ermittlung der Kapitalkosten für den übergehenden Netz-

teil die gewichtete Vermögens- und Kapitalstruktur zu ermitteln, die die genehmigte 

Kapitalkostenstruktur des Netzbetreibers insgesamt bzw. dessen Erlösobergrenze 

widerspiegelt. Dies ist erforderlich, da der ermittelte Kapitalkostenquotient mit dieser 

Erlösobergrenze multipliziert wird. Ein nicht konsistentes Vorgehen bei der Ermittlung 

des Kapitalkostenquotienten würde zu Verzerrungen bei der Abbildung des überge­

henden Netzteils führen. 

• Ermittlung des Sachanlagevermögens 
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens für den über­

gehenden Netzteil sind vom abgebenden Netzbetreiber angegeben worden und ge-

hen direkt in die Netzteilbilanz ein. Die Restwerte werden nach den Bestimmungen 

der GasNEV ermittelt. Anlagenzugänge nach dem Basisjahr sind im Rahmen dieses 

Verfahren nicht zu berücksichtigen. Diese können vom aufnehmenden Netzbetreiber 

im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags nach § 1Oa ARegV geltend gemacht wer-

den. 

• Ermittlung der Baukostenzuschüsse 
In die Netzteilbilanz gehen das übergehende Sachanlagevermögen sowie die Bau-

kostenzuschüsse/ Netzanschlusskostenbeiträge direkt ein. 

• Ermittlung der Eigenkapital-Quote 
Zur Beurteilung des übergehenden Netzteils ist die gewichtete Eigenkapitalquote 

nach § 6 GasNEV aus Verpächterin und Pächter heranzuziehen. Die Eigenkapital-

quote ist mit der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung des Pächters und der Ver-

pächter zu gewichten. 
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Würde nur das übergehende Sachanlagevermögen in einer eigenständigen Rech-

nung betrachtet, dann käme es in vielen Fällen zu einer hohen Eigenkapitalquote des 

übergehenden Netzteils (in den meisten Fällen im Verhältnis 40/60), die die Eigen-

kapitalquote des abgebenden Netzbetreibers übersteigt. Der dadurch sehr hohe zu 

übergebende Anteil der Erlösobergrenze würde den abgebenden Netzbetreiber über 

Maß benachteiligen. Der Anteil würde insbesondere nicht die ursprünglich genehmig-

te Kapitalkostenstruktur widerspiegeln. 

Die Ermittlung der Eigenkapitalquote ist in Anlage 2 dargestellt. 

• Ermittlung der Quoten für das übrige Vermögen, des Abzugskapitals 
und des verzinslichen Fremdkapitals 

Das übrige Vermögen nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 GasNEV auf der Aktivseite der Bilanz 

wird gewichtet zur Bilanzsumme des abgebenden Netzbetreibers anteilig dem über­

gehenden Netzteil zugeordnet. Für die Passivseite der Netzteilbilanz erfolgt die Quo-

tenbildung, indem eine Quote für das verzinsliche Fremdkapital nach § 7 Abs. 2 S. 2 

GasNEV und für das übrige Abzugskapital nach § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 

GasNEV (d.h. abzüglich der Baukostenzuschüsse) anteilig zur Bilanzsumme de.s ab-

gebenden Netzbetreibers gebildet wird. 

Die Festlegung der Erlösobergrenze für die Regulierungsperiode beim abgebenden 

Netzbetreiber erfolgte unter Einbezug von Verpächtern. Die vorgenommene Gewich-

tung ist in Anlage 2 dargestellt. Daher sind für die Bildung der einzelnen Bilanzposi-

tionen des übergehenden Netzteils auch die Bilanzwerte der Verpächter anteilig zur 

Gesamtbilanzsumme des Pächters und der Verpächter heranzuziehen. 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung werden die so ermit-

telten Positionen mit berücksichtigt. 

Die Ermittlung der Quoten und die Bildung der Teilbilanz gehen aus Anlage 2 für das 

Ausgangsniveau und Anlage Bb für das jeweilige Jahr der Regulierungsperiode her-

vor. 

• Ermittlung des kalk. Abschreibung für den übergehenden Netzteil 
Die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung erfolgt entsprechend dem Vorge-

hen bei dem Erlösobergrenzenbeschluss des abgebenden Netzbetreibers. Diese 

gehen aus Anlage 6 hervor. 
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• Ermittlung des kalkulatorischen Eigenkapitals für den übergehenden 
Netzteil 

Die Ermittlung des kalkulatorischen Eigenkapitals erfolgt entsprechend den Vorga-

ben der GasNEV anhand der ermittelten Netzteilbilanz. Diese gehen aus Anlage 2 

für das Ausgangsniveau und Anlage Sa für das jeweilige Jahr der Regulierungsperi-

ode hervor. 

• Ermittlung der Gewerbesteuer für den übergehenden Netzteil 
Zur Ermittlung des übergehenden Netzteils ist der gewichtete Gewerbesteuerhebe-

satz aus Verpächterin und Pächter heranzuziehen. Die vorgenommene Gewichtung 

ist in Anlage 2 dargestellt. Der Gewerbesteuerhebesatz ist mit der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung des Pächters und der/des Verpächter[s] zu gewichten. Die 

Ermittlung der Gewerbesteuer geht aus Anlage 2 für das Ausgangsniveau und An-

lage Sa für das jeweilige Jahr der Regulierungsperiode hervor. 

• Ermittlung Fremdkapitalzinsen für den übergehenden Netzteil 
In der Erlösobergrenze des abgebenden Netzbetreibers sind Fremdkapitalzinsen 

beschieden worden. Diese werden anteilig für den übergehenden Netzteil übertra­

gen. Die Fremdkapitalzinsen sind in Anlage 2 für das Ausgangsniveau und in Anla-

ge 8b für das jeweilige Jahr der Regulierungsperiode dargestellt. 

Ermittlung der Kapitalkosten für den abgebenden Netzbetreiber 

Die Kapitalkosten des abgebenden Netzbetreibers sind gemäß § 26 Abs. 4 ARegV 

i.V.m. § 6 Abs. 3 ARegV die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen, der kalku-

latorischen Eigenkapitalverzinsung, der kalkulatorischen Gewerbesteuer und des 

Aufwandes für Fremdkapitalzinsen. Diese sind der Festlegung der Erlösobergrenze 

für die Regulierungsperiode des abgebenden Netzbetreibers entnommen und sind in 

Anlage 7 und dargestellt. 

3.2 Anwendung des Kapitalkostenfaktors auf die Erlösobergrenze 

Der errechnete Kapitalkostenfaktor wird mit der nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ur-

sprünglich für den abgebenden Netzbetreiber festgelegten kalenderjährlichen Erlös-

obergrenze im Jahr t der Regulierungsperiode, abzüglich der vermiedenen Netzent-

gelte und der vorgelagerten Netzkosten des Jahres t (dargestellt in Anlage 3), multi-: 

pliziert. Der so errechnete übergehende Anteil der Erlösobergrenze wird für alle ver-
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bleibenden Jahre der Regulierungsperiode in Anlage 1 und in detaillierterer Form in 

Anlage 5 ausgewiesen. 

3.3 Aufteilung der Kostenarten und Berücksichtigung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kosten 

Der übergehende Anteil der Erlösobergrenze soll für den übergehenden Netzteil 

pauschaliert die beeinflussbaren, die vorübergehend nicht beeinflussbaren, die dau-

erhaft nicht beeinflussbaren und die volatilen Kosten abbilden. Diese Abbildung er-

folgt auf Grundlage des _Sachanlagevermögens, da keine konkretere Zuweisung von 

Kosten möglich ist. Die Aufteilung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist in 

Anlage 4 dargeste.llt 

Der übergehende Anteil der Erlösobergrenze wird ab dem zweiten Jahr ab Netz-

übergang um den Anteil, der die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten abbildet, 

gekürzt. Beide Netzbetreiber haben ab dem zweiten Jahr ab Netzübergang die An-

passungen gemäß § 4 Abs. 3 ARegV durchzuführen. Daher entfällt der Anteil der 

übertragenen Erlösobergrenzen, der die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenposi-

tionen abbilden soll, ab dem dritten Jahr nach dem Netzübergang: Die Kosten aus 

erforderlicher Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 

ARegV) und vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 Nr. 8 ARegV) bleiben bei der 

Aufteilung der Erlösobergrenze von vorneherein unberücksichtigt und werden von 

den beteiligten Netzbetreibern nach § 4 Abs. 3 ARegV angepasst. 

4. Anpassung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV 

Das übergehende Netzteil verbleibt im Regelverfahren. Dieses Verfahren hat der ab-

gebende Netzbetreiber für das Gesamtnetz in der Regulierungsperiode gewählt. 

Zukünftige Anpassungen der Erlösobergrenzen wegen einer Änderung des Verbrau-

cherpreisgesamtindexes gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV, von nicht beeinflussba-

ren Kostenanteilen gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV oder von volatilen Kostenan-

teilen gemäß§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 ARegV bleiben von diesem Beschluss unberührt. 

Die beteiligten Netzbetreiber haben weiterhin die entsprechenden Anpassungen an 

den Erlösobergrenzen vorzunehmen. Für den aufnehmenden Netzbetreiber gilt dies 

innerhalb der ersten zwei Kalenderjahre ab Netzübergang jedoch nicht für Änderun-

gen von volatilen Kostenanteilen sowie von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten-
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anteilen, die nicht auf eine Veränderung der vorgelagerten Netzkosten, der anfallen-

den Auflösungsbeträge von Baukostenzuschüssen oder Netzanschlusskostenbeiträ-

gen oder Kosten aus Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV zurückzuführen sind, 

soweit sie aus dem übergegangenen Netzteil resultieren. 

Eine abschließende Überprüfung der bisherigen und zukünftigen Anpassungen wird 

erst mit der Genehmigung des Regulierungskontosaldos erfolgen. 

5. Verfahrensfortgang 

Der übergehende Anteil der Erlösobergrenzen ist nach § 26 Abs. 6 ARegV für die 

verbleibende Dauer der Regulierungsperiode erneut festzulegen, wenn beide Netz-

betreiber im Nachhinein noch einen übereinstimmenden Antrag stellen. 

III. 

Hinsichtlich der Kosten nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

IV. 

Die beigefügten Anlagen 1-8b sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: 

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) eirazureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb 

der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecili,enallee 3, 

40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be-

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde-

schrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter-

zeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 24.04.2023 

Vorsitzender 

Dr. Christian Schütte 

Beisitzerin Beisitzer 

Steft#, Tappe 
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Anlage 1 

Festlegung des übergehenden Anteils der kalenderjährlichen Erlösobergrenze gern. § 26 Abs. 3 bis 5 ARegV 
Jahr 2018 [EUR] 2019 [EUR] 2020 [EUR] 2021 [EUR] 2022 [EUR] 
Erlösobergrenze 
nach § 4 ARegV 

800.035 792.225 706.429 697.616 688.710 
abzgl. vermiedene Netzentgelte und vorgelagerte 
Netzkosten 
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Anlage 4 

2.1 Dauerhaft nicht beeinflussbare Ausgangsniveau Teilnetzübergang Teilnetzübergang Teilnetzübergang Teilnetzübergang Teilnetzübergang 
Kostenanteile Basisjahr 2015, tO 2018 2019 2020 2021 2022 
nach § 11 Abs. 2 ARegV 
Teilnetzübergang Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 

gesetzliche Abnahme- und 0 0 0 
Vergütungspflichten (Nr. 1) 
Konzessionsabgaben (Nr. 2) 0 0 0 
Betriebssteuern (Nr. 3) 0 0 0 
erforderliche Inanspruchnahme 0 0 0 
vorgelagerter Netzebenen (Nr. 4) 
genehmigte Investitionsmaßnahmen 0 0 0 
nach § 23 ARegV (Nr. 6) 
Auflösung des Abzugsbetrages nach § 23 0 0 0 
Abs. 2a ARegV 
verbleibende Kosten Biogas nach Abzug 0 0 0 
Wälzungspauschale (Nr. 8a) 

betrieb. und tarifvertrag. Vereinbar. zu 0 0 0 
Lohnzusatz- und Versorgungsleist . (Nr. 9) 

Betriebs- und Personalratstätigkeit (Nr. 10) 0 0 0 

Berufsausbildung, Weiterbildung, 0 0 0 
Betriebskindertagesstätten (Nr. 11) 
Auflösung von Baukostenzuschüssen/ 0 0 0 
Netzanschlusskostenbeiträgen (Nr. 13) 
Kosten oder Erlöse aus Maßnahmen, die 
einer wirksamen Verfahrensregulierung 0 0 0 
unterliegen 
Pauschale im Vereinfachten Verfahren nach 
§ 24Abs. 2 0 0 0 
Satz 3 ARegV 

Summe 9.990.083 249.043 249.S23 0 0 0 
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"'1lage6 

Ermittlung des übergehenden Anteils der kalenderjährllchen Erlösobergrenze gern. § 26 Abs. 3 bis 5 
der ka!kulatoriS<hen Restwerte und der kalkolatorisdlen ....... ARegV 

Ennitthmg Abschreibungen des Obe,aetle.nd~n TeHneties 

Ro~rleltungen/HALSt-ahl kathodisch esdOtzt <-= 16bar 
l\ohrleit11n en/HALStahl k.athodtsdl SdtOtn 16bar 
Rohrleit11n ef'l/HALSt:ahl kathodisch geso\ütrt <- 16 bar 

Rohrieium HALStahlbthodisch esdlüttt <= 16bar 
Rohrleit~n en/HALStahlh thodisch esdlüllt<• 16bar 
Rohrleitun eN'HALStahlkat hodiseh esdtüttt <= 16bar 
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Anlare 6 

Abschrebung ~chAibunl Abschreibu„ Absdv..01.fflt Absdlr~llftl Absct.raibur,1 Abschrelbun9 
Ahanlaetn TNW ,c: EX- M1rd,11en TIIW >t E"IC · Altan&.len'TNW KUt· Atunllgen TNW t EK- Attanlatef'ITNWX EK- ilinlage11 TNW x EK- Ahanfac«i TNW x U:• 
Q\lole ~OlS Quote 2016 Quoif 2017 Qvole 2018 (hlolc 201' (luot< 2020 "(lUOle m1 
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~~ns Absd.te.bung A.t&chnibunc Al,schttibung AbschrMIU111 ~d,rll!'bune A_,S(hrel.btH'\8 Abdlrelbu111 A~t~ 
Ahanl.a.gen TNW x EK- Att•nlagtn At«x FK• Altanla,e,n AHIC x fl( .. Altanl;aetn AHK X fK- Ahan.lqen AHK X Fk- Aft1nl,eenAHK1 FK- ,-ttulalft AHICx FK- Ahanlagffl AH!Cx FIC• AttaN.a,tn AHKX FIC• 
QVOlt 2012 Quote 201$ Qliott 201v Q.iote 2017 Quote 2011 Quoi, iou Quote 2020 Quote 2021 (luole 2022 
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Anlage 6 

Ennlttlung des übergehenden Ameils der kalenderjährlichen Erlösobergreme gem. § 26 Abs. 3 bis S ARegV 

e,mlltlung de< kalkulatorl>ehen Restwert, unddor kalku!atorlschcn.Ab,chrdb„un~cn Cks.übc„ehe-ndonT•aneues .... .

Anlaeen.cruppe ' -~ . . . . - ' . ' . ' ·~ 
, •

. -
_-_ - ••-• . - . J ' . • . . 

Rohrle itu.n en/HALSt.ihl kathodi:sdl ~dlüttt<- lGb~r 
Ro.hrle.Jtvnger\/l:IALStahl kathodisd! eschOnt <-- 16 bar 
Rohrleltun en/HAI..Stahl kathodisdl geschützt .c.- 16 b.ar 
Ro!lrleitun en/HALStahl kathodisdl ~ diOot <= 16 b.ar 
Ronrleltun en/HALStahl kathodisdl gesd\ütrt <• 16 bar 
Rohrl•i1.ung,in/MAlSt:i1hl k:athoditdl <= 16 bar 
Rohrleit,mgert/HALStahl kathodisdi esd'IOtzt <s. 16 bar 
f\OhfleitVfl et\/HAl Stahl ka\hodtsdl gesdlOU.t <• 16 bar 
Rohrleitungen/ HAl Stahl kathodrsdl gt-sdlützt <= 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kat.hodisdl esd'IOUt <s 16 bar 

Rohrleitun efl/HAlStahlkathodisch geschüttt<c 16 bar 
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Anlage s 

Abschtelkng Ab,ctt,~ Abtctl~ Atsehrtibu"i Abs.ch„ibut19 AbSCN'•lb...,. Abcchr!Mbul\9 
Altanlqen TNW•E<- AIUnloiffiTNWx!lt• Allon~TWW w(K- .....,_TNWwEK- Ah•nl,genlNW•EK• Alt.tnla~nTNWxEK- Altal'AlfflTNWx EK-
Quote 201S Quote 2016 Quote 2017 Quote 2018 Q.uo1e 2019 Q.uott 2020 Ql.lote iclll 
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Anla:ge6 

Absmreiib1mg Absd'lre~ns Abx:hrcibung Abiehfelbung ~Khrdb'-'"l Absdneibur11 Ab"hr-.ill>ul'll .-.btdu·e.hvng 
Alt,•lqenTNW • Et<, Altani...,t AHKx fK. Albnlopn AHKx FK• AIUnlatNI "HK•~ ~nloson AHkxFK• Altanlagen AHK x FK· Altanlagen oUiK xFK- Altanlo~AHK, FK• ~••

Absdireibung 
l•e•• AHKx fK-

Qu~ l022 Qdote 2015 Quote 2016 0,Jote 2017 a-• 2018 <)iOle 2019 Quote 2020 Quote 2021 Quote 2012 

1 ------------ ---------------------

1 

1 

1 
L___ 
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Anlage 7 

Kapitalkosten des abgebenden 
Netzbetreibers gern. Kapitalkosten des 
Kapitalkostenabzug Teilnetzübergangs Kapitalkostenanteil 

2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
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Anlage Sa 

Anlage Sa Mittelwerte/Jahreswerte t 

Bestimmung des Kapitalkostenabzug (KJ<Ab) gem. § 6 Abs. 3 ARegV 0 l 2 3 4 s 
2015 2018 2019 2020 2021 2022 

1. 
,
Kalkulatorische 

. 
Abschroibungen (Anlage 2• zur ARegV, Abs. 4 Nr. 1) 

fUr Altanl,gen zu AY-/HK, AJ <2006 

II. für Altenl~geniu TNW, AJ < 2006 

111.a für Neuanlagen zu AK/HK. AJ > 2006 

111.b für Neuanlagen zu AK/HK, AJ = 2006 

IV.a für lmmaterlelles Anlag•~rmögen, AJ > 2006 

IV.b für immaterielles Anlagevermögen, AJ <= 2006 

Ab, V. Kallculatorlsche Abschreibungen nach§ 6 GasNEV i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Obergangssockel) AB 
Entwkklung dtr kalkulatorischen Abschreibungen in% (mit Obergangssoc,kel) 

2. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung {Anlage 2• zur ARegV, Abs. 4 Nr. 2-8) 

Rtstwertantefl der AJtinlagen (mit Oberg.lng$$0Ck.~ 

,. Restwertanteil der Neuanlagen {mitOberga~ssod:.tr} 

Setriobsnotwendigu EigonkapiUIgorn. § 7 G~sNEV b.i clner Q.uot~ \/'On 40" 

l.a Setriebsnotwendiees Eieenkapital gern. § 7GasNEV bis zu einer Quote von 40 % -davon entfallend auf Altanlagen 

l .b Betriebsnotwendlges Eigenkapital gern. § 7GasNEV bis zu einer Quote von 40 % -davon entfallend aufNeuanlagen 

l.c Setriebsnotwendiges Eigenk•pital gemäß§ 7 GosNEV Ober einer (luote von 40 % 

11 .a Kalkulatorl~ht Elgenkapltal\'erzlnsung bis zu einer Quote von 40 % • davon entfallend auf Altanlagen 5,12% 

11 .b Kalkulatorbche Eigc:nkopi~lvertinsung bi, ru e iner Quote -von 40" - davon entfallend euf Neuanlegen 6,91% 

11.e 

EKZ. II. Kallculator15che Eigenkapjtalverzinsunc GESAMT i.V.m § 34Abs. SARegV (Übergangssockel) EKZ 
Entwicklung des kalkulatorischen EK-Verzinsung in%(mitÜbergangssockel) 

3. Kalkulatorische Gewerbesteuer (Anlage 2a zur ARctJ. Abs. 4 Nr. 9) 

Gewerbesteuersatz 15,85% 

GewSt. II. Kalkulatorische Gewerbesteuer GewSt , 

Entwicklung der kalkulatori«hen Gewerbe,teuer in% (mit Übergangssockel) 

4. Fremdkapltabins.en (Anlage 2a zur ARegV, Abs. 4 Nr. 10) 

Fremdkapitalzinsen I.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) FKZ 

Entw!cklung der FremdkapiUizlnsen in% (mit Überg1ngs,ockel) 

5. Kopitolko"tenc,,bzug (Anloge 2.o zvr ARegV, Ab.s.1-3} 

Kt(, Kapitalkosten nach § 6 Abs. 3 ARecV i.V.m § 34 Abs. 5 ARecV (Überganassod<el) 

KKAb, Kapitalkostenabzu& nach§ 6Abs. 3AAegV l.V.m § 34 Abs. SARegV (Übergangssocke11 
Entw!ckh.ng des Kapitalkost enabzugs in% (mit Übergang,so<:kel) 

Auswirkung derübergongsreplung In J 34 Abs. S AAegV 
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Anlage Sb 

Anlage 8b Wertansitze IOf11oscllrill>tne We-ue Mtte.,..rte/Jahreswerte t 

Ermittlung des betrlebsnotwendigen Elgen- In cler Koct•,,,..0,U"8 0 l 2 3 4 5 

ka itals em. §6 Abs.. 3 AR V (KKAb) 31.12.201• j t.12201S 31.12.2011 31.12.2018 31.11.2019 31.lZ.2020 31.12.2021 3Ll2.2022 2015 2018 2019 io20 2021 2022 

Betriebsnotwendiges Anlage1termögen (Anlase 2a zur A_RegV.-Abs. 4 Nr. 2) 
Ek-0.uote nach t 6 GasNEV desAuseing.sniveaus im a;uisjahr 

1, 1 Attanl.tgen zu AK/HK 

1..1,J lmmäterielle V~e,nsgegtnstände 

l.1.3 $ach,nlag~n z.11 AK/HK 

1..1,4 Grun~stikkt tu AJ<{HK 
1. 2 Aftö1 nl~scn ,;u TNW 

1.2.1 Immaterielle VerfflÖlenscqenstärde 

1,2.3 Sachanlagtvermfcen ra TNW 

L2,4 GruodstG(ke zu AK/HK 

1.3 Neu anl<1go1 tu AK/HK 

1.3,1 lmmiterielle Vermöeen51egenst.ände 

l.3.1.1 davon AJ > 2006 (Obe,gangssockel) 

1.3.J.b d•-Al= 1006 
L3,2 GtM'ktete Anzahlun&eo und Anlqtn tm Bau 

1.3.3 Sach.a nlagevermögens zu AK/Hl 

1.l .3.a dtVOfl AJ > 2006 (Überpngss.ock~ 

L3.3.b dWOf!AJ • 2006 

t .3A Grundstücke zu AX/HK 

1.a hlkulatomchl!'I (S,ch}anf-',ivermöat ns nach§ 7 GasNEV 

kalkulatorisches (s.ch)anlagverm6gens nach§ 7 GasNEV I.V.m § 34 Abs. SARegV (Übergangssockel) 
Entwlcklur-s de, (S.ch)•nl,gevermöE"ns In" (mtt Überpngsso:kel) 

Übriges betriebsnotwendigesVermögeri {Anlige 21 iur ARegV, Abs.. 4 Nr. 3) 
2 f ininianla,en 

8ilantwerte d~s Uml-aufwrm6gens 

l.a Betriebsnotwendi2es Vermögen nach § 7 GasNEV1.V.m §34 Abs. S 
Entwlcklu~ des betMbsnotwendigen Vermögens in " (lrit Überga~el) 

8etriebs,,otwtndlll!• EI nka ital !MI• e 2a zur ARe V, Abs, 4 Nr. 4~) 

Erhaltene Sau kostentusc~sse t inschließlkh passMtrter Leistungen
4 

•.
. 

. der An.Khlussnehmer zur !rstattung von Netun.schJusskoste-n

da\lOfl tJ > 2006 (Obergangssockel> 

d avon ZJ <': 1006 

Abzunkaobl exll. 8k2/NAQ 

II. Abtug.sbpital 
III. Verzlrasliches Fremdkapital 

IV. 
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